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Ergänzung der Standardbeschlussvorlagen 
Antrag der Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 
 
 
Antrag: 
 
Die Standardbeschlussvorlagen der Ratsversammlung und ihrer Ausschüsse werden unter dem 
Punkt „Begründung“ wie folgt ergänzt: 
 

1. Nichtöffentliche Beschlussvorlagen werden um den Punkt „Nichtöffentlichkeit“ ergänzt. 
 

2. Alle Beschlussvorlagen werden um den Punkt „Klimawirksamkeit“ ergänzt. 
 
 
Begründung: 
 
Zu 1.: Das gemeinsame Ziel von Kommunalpolitik und Verwaltung ist eine größtmögliche Transpa-
renz ihres Handelns gegenüber den Einwohner*innen. Aus diesem Grund sollen möglichst alle 
Themen in öffentlichen Sitzungen behandelt werden. Nur bei Sachverhalten, die zwingend eine 
Nichtöffentlichkeit erfordern, z.B. aufgrund von persönlichen Daten oder Vertragsinhalten, sollen 
diese auch nichtöffentlich behandelt werden. Um diese Gründe für die Mitglieder der Gremien und 
die Verwaltung besser sichtbar und überprüfbar zu machen, wird der zusätzliche Punkt „Nichtöf-
fentlichkeit“ eingeführt. 
 
Zu 2.: Die Bewältigung der Klimakrise ist eine der dringendsten Aufgaben unserer Zeit. Die Stadt 
Flensburg leistet z.B. mit dem Klimapakt schon einige Anstrengungen um ihren Beitrag zur Errei-
chung der Klimaziele zu leisten. Da fast alle Handlungen einer Kommune im positiven oder negati-
ven Sinne Auswirkungen auf unser Klima haben, soll den Standardbeschlussvorlagen der Punkt 
„Klimawirksamkeit“ hinzugefügt werden. Unter diesem Punkt soll verdeutlich werden, welche kon-
kreten Auswirkungen ein Beschluss auf das Klima hätte und welche Alternativen mit einer besse-
ren Klimabilanz möglicherweise zur Verfügung stehen. 
 
 
Berichterstattung:  Clemens Schmidt / Ellen Kittel-Wegner 
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